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Zuständigkeit für die Beschlagnahme von Postsen
dungen.

§ 100

(1) Zu der Beschlagnahme (§ 99) ist nur der Richter, bei 
Gefahr im Verzug und, wenn die Untersuchung nicht bloß 
eine Übertretung betrifft, auch die Staatsanwaltschaft be
fugt. Die letztere muß jedoch den ihr ausgelieferten Ge
genstand sofort, und zwar Briefe und andere Postsendun
gen uneröffnet, dem Richter vorlegen.

(2) Die von der Staatsanwaltschaft verfügte Beschlag
nahme tritt, auch wenn sie eine Auslieferung noch nicht 
zur Folge gehabt hat, außer Kraft, wenn sie nicht binnen 
drei Tagen von dem Richter bestätigt wird.

(3) Die Entscheidung über eine von der Staatsanwalt
schaft verfügte Beschlagnahme sowie über die Eröffnung 
eines ausgelieferten Briefes oder einer anderen Postsen
dung erfolgt durch den zuständigen Richter (§ 98).

Benachrichtigung der Beteiligten.

§ 101
(1) Von den getroffenen Maßregeln (§§ 99, 100) sind die 

Beteiligten zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefähr
dung des Untersuchungszwecks geschehen kann.

(2) Sendungen, deren Eröffnung nicht angeordnet wor
den, sind dem Beteiligten sofort auszuantworten. Das
selbe gilt, soweit nach der Eröffnung die Zurückbehal
tung nicht erforderlich ist.

(3) Der Teil eines zurückbehaltenen Briefes, dessen Vor
enthaltung nicht durch die Rücksicht auf die Unter
suchung geboten erscheint, ist dem Empfangsberechtig
ten abschriftlich mitzuteilen.
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